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Allgemeine Bedingungen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG  

für M2M-Leistungen („Machine-to-Machine“, „M2M“) 

Präambel  

Gegenstand und Geltung der Allgemeinen Bedingungen 

Diese Allgemeinen Bedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Georg-Brauchle-Ring 50, 80992 München, HRA 
70343 des Amtsgerichts München (nachfolgend „Telefónica Germany“) und dem Kunden für die Inanspruchnahme der beschriebenen M2M-Leistungen. Sie sind 
Bestandteil eines Einzelvertrags bzw. eines Rahmenvertrags, wenn dort auf die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen Bezug genommen wird. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht und zwar auch dann nicht, wenn Telefónica Germany diesen Geschäftsbedingungen des Kunden nicht 
ausdrücklich widerspricht. Die M2M-Leistungen richten sich ausschließlich an Unternehmer i.S.d. § 14 BGB. 

Datenkommunikation kann von Telefónica Germany in drei Varianten zur Verfügung gestellt werden; durch die Zurverfügungstellung von Local-, Global- oder 
International-Mobilfunkkarten („SIM-Karten“), abhängig von den im Einzelvertrag bzw. Rahmenvertrag getroffenen Produktregelungen. 

Bei der Bereitstellung von Global- oder International- SIM-Karten bezeichnet das Mobilfunknetz von Telefónica Germany das globale Deckungsgebiet aller Länder, 
in denen Telefónica Móviles España S.A.U. bzw. Telefónica Germany entsprechende Roamingvereinbarungen unterhalten, und in denen die M2M-Leistung verfügbar 
ist. Eine Auflistung ist ggfs. dem jeweiligen Rahmenvertrag, der Leistungsbeschreibung bzw. einem Einzelvertrag zu entnehmen. 

M2M-Leistungen werden zwischen den Parteien über Einzelaufträge ggfs. unter Bezugnahme auf einen gesonderten (Rahmen-) Vertrag vereinbart. Die vorliegenden 
Allgemeinen Bedingungen, der jeweilige Einzelvertrag, die Leistungsbeschreibung und ggfs. ein gesonderter Rahmenvertrag sowie sonstige, zwischen den 
Vertragspartnern getroffene Vereinbarungen, werden im Folgenden gemeinsam vereinfachend als „Vertrag“ bezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(a) Verkehrsdaten nicht gespeichert oder  

(b) gespeicherte Verkehrsdaten gelöscht worden sind, trifft 
Telefónica Germany weder eine Nachweispflicht für die 
erbrachten Verbindungsleistungen noch eine Auskunftspflicht für 
die Einzelverbindungen.  
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(a) Der Kunde ist für die Interaktion mit seinen (End-) Kunden 
verantwortlich, insbesondere für die Rechnungsstellung und den 
Abrechnungsprozess gegenüber seinen (End-) Kunden. 

(b) Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass das Formular für die 
Beauftragung von M2M-Leistungen, in dem die genauen Angaben 
und Anforderungen der (End-) Kunden des Kunden enthalten sind, 
richtig ausgefüllt wird. 

(c) Der Kunde ist verantwortlich für: 

• die angemessene und unmittelbare Reaktion auf 
Problemberichte der (End-) Kunden; 

• die Behebung derartiger Probleme; 

• eine fundierte Angabe zum Stand in Bezug auf die 
Reparatur- und/oder Wiederherstellungstätigkeit 
unmittelbar gegenüber den (End-) Kunden; 

• die Durchführung einer Erstdiagnostik zu den 
Ereignisberichten der (End-) Kunden zum Zweck der 
Mitteilung der Unregelmäßigkeit an Telefónica Germany, 
wenn die Unregelmäßigkeit sich auf den Zugriff der (End-) 
Kunden auf die M2M-Funktionen bezieht oder wenn die 
Unregelmäßigkeit sich auf Bestandteile der M2M-Leistung 
bezieht; 

• jeglichen erforderlichen Dritten, wenn die 
Unregelmäßigkeit sich auf einen beteiligten Dritten 
bezieht. 
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(a) unbeschränkt für jede vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Verursachung von Schäden; 

(b) unbeschränkt bei einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung 
des Lebens, Körpers oder der Gesundheit; 

(c) unbeschränkt soweit Telefónica Germany eine Haftung nach 
zwingenden gesetzlichen Regelungen, insbesondere dem 
Produkthaftungsgesetz, trifft; 

(d) unbeschränkt soweit Telefónica Germany einen Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Garantie übernommen hat; 

(e) für sonstige fahrlässig verursachte Schäden, wenn diese auf der 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht von Telefónica 
Germany beruhen, der Höhe nach beschränkt auf die bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schäden. 
Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertrauen kann. Vorhersehbare, vertragstypische 
Schäden sind Schäden, die bei einem Vertrag der vorliegenden Art 
bei der jeweiligen Pflichtverletzung von Telefónica Germany 
typischerweise als Schaden zu erwarten sind. 

 

 

 

 

 

(a) unberechtigte Eingriffe des Kunden oder seiner Geschäftspartner 
in das Mobilfunknetz von Telefónica Germany, 

(b) die technische Ausstattung oder die Netzinfrastruktur des Kunden 
oder seiner Geschäftspartner, 

(c) fehlerhafte, unsachgemäße oder nachlässige Installation, 
Bedienung oder Behandlung der für die Inanspruchnahme 
Leistung erforderlichen Geräte oder Systeme durch den Kunden, 
seine Geschäftspartner oder Dritte, oder durch die fehlenden 
Beachtung oder Einhaltung der in der Leistungsbeschreibung, 
Bedienungsanleitung oder sonstigen Produktinformationen 
vorgegebenen Hinweise und Bestimmungen entstanden sind. 
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(a) wenn sie gemäß einem gültigen Gesetz oder dem Beschluss eines 
Gerichts oder einer Regierungsbehörde erfolgt (sofern die 
offenlegende Partei sicherstellt, dass sie die andere Partei auf eine 
den Umständen entsprechende Art benachrichtigt); 

(b) wenn es sich um Informationen handelt, die die andere Partei 
unabhängig entwickelt hat ohne sich auf die vertraulichen 
Informationen der offenlegenden Partei zu beziehen; 

(c) wenn es sich um Informationen handelt, die auf eine andere 
Weise als durch eine unbefugte Offenlegung unter Verstoß gegen 
die in dem Vertrag vorgesehenen Vertraulichkeitspflichten 
öffentlich bekannt wurden; oder 

(d) wenn es sich um Informationen handelt, die gegenüber einem 
Dritten ohne jegliche Vertraulichkeitspflicht vom Eigentümer der 
Informationen offengelegt wurden oder von denen eine Partei 
Kenntnis erhält oder die sie besitzt, ohne einer 
Vertraulichkeitspflicht zu unterstehen. 
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